
 

 

 
 

Blauzungenkrankheit 
Untersuchung am LGL im Rahmen des amtlichen BTV-Monitorings (Stand 09.08.2019) 

 Voraussetzungen für die Teilnahme am Monitoring  
1. Probe stammt von einem Kalb < 3 Monate 
2. Muttertier wurde im Laufe der Trächtigkeit immunisiert; die Grundimmunisierung  

wurde vier Wochen vor Abkalben abgeschlossen; die Impfungen sind in der HIT dokumentiert 
3. Kalb erhielt ausreichend Kolostrum seines Muttertieres  

  Probenahme 
1.    Prinzipielles siehe Regelungen für die Verbringung von Wiederkäuern aus BT-Sperrzonen in BT-

Virus-freie Gebiete  
2.    das maximal mögliche Zeitfenster zwischen Probennahme und Verbringen ist auszunutzen, um 

eine fristgerechte Bearbeitung aller Proben zu ermöglichen 

 
  Untersuchungsmaterial 

1.    EDTA-Blut (gut geschwenkt und barcodiert) 
2.    Pool-Untersuchung: Poolung der Proben erfolgt am LGL; im Rahmen des Monitorings wird auch 

Betriebs-übergreifend gepoolt  Zeitverzögerungen aufgrund notwendiger 
Wiederholungsuntersuchungen betreffen dann alle Proben einer Pool-Untersuchung 

 

    Untersuchungsantrag 
1. Verwendung eines HIT-Antrages; keine handschriftlichen Proben-Ergänzungen  
2. Nur Proben, die im Rahmen des Monitorings zu untersuchen sind gemeinsam auf einem Antrag listen; 

andere Proben bitte auf einen getrennten HIT-Antrag  
3. Barcode des Probenröhrchens auf die dafür vorgesehene Stelle des HIT-Antrages kleben  
4. Datum des geplanten Verbringens auf Antrag vermerken  
5. Kostenträger ist unter der Option: sonstiger Kostenträger  „freiwilliges BTV-Monitoring“ zu vermerken 
6. Mit dieser Auswahl und seiner Unterschrift sichert der Antragsteller auch zu, dass die Voraussetzungen 

für die Teilnahme am Monitoring s.o. erfüllt sind 
 
 Anleitung HIT-Antrag für Tierhalter 

Anleitung HIT-Antrag für Tierärzte und Veterinärämter 

 
     

Wichtiger Hinweis! 
  
Ab dem 01.09.2019 ist für Untersuchungen im Rahmen des freiwilligen BTV-Monitorings zwingend 
ein Untersuchungsantrag aus der HI-Tier-Datenbank (HIT) zu verwenden. 
Liegt kein HIT-Antrag vor, fallen die eingesendeten Proben nicht unter das BTV-Monitoring und es 
werden Untersuchungsgebühren nach der GGebV in Rechnung gestellt (Einzelprobe: 40,50 €, bis 10 
Proben gepoolt: 43,- €). 

https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/blauzungenkrankheit/bt_verbringungsregelungen.htm
https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/blauzungenkrankheit/bt_verbringungsregelungen.htm
https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/blauzungenkrankheit/doc/lgl_anleitung_hit_antrag_tierhalter_btv.pdf
https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/blauzungenkrankheit/doc/lgl_anleitung_hit_antrag_tierarzt_btv.pdf


 

 

 

 

 

 

     Untersuchungsdauer:  

mindestens zwei volle Werktage 
 

 

     Probeannahmezeiten: 

Erlangen: Eggenreuther Weg 43, 91058, Erlangen Oberschleißheim: Veterinärstraße 2, 85762 Oberschleißheim 

MO-DO: 07.00 – 15.00 Uhr  08.00 – 16.30 Uhr 

FR: 07.00 – 12.00 Uhr  08.00 – 14.30 Uhr 

SA:  09.00 – 11.30  08.00 – 12.00 Uhr 

 

 

  

Kontakt:  
Südbayern: Dr.  Maria Zechmann 09131 68 08-5802 maria.zechmann@lgl.bayern.de 
Nordbayern:    Dr. Jürgen Christian 09131 68 08-2638 juergen.christian@lgl.bayern.de 
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